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Ein weiterer Schritt auf dem Wege der
Brevierreform.

Die letzte Nummer der Acta A'postolicae Sedis bringt
uns ein Motu Proprio, welches die Grundsätze der
Constitutio D i v i n o A f f 1 a t u konsequenter durchführt,
als es vor zwei Jahren möglich war, und feinen neuen
wesentlichen Fortschritt in jener Reform des Breviers
— und teilweise auch des MessbucheSi— bedeutet, welche
nach den Worten des Hl. Vaters noch' viele Jjahre be-

anspruchen wird.
Wir geben hier die Verfügungen des neuen päpstr

liehen Erlasses kurz dem Sinne nach wieder.
1. Das Sonntagsoffizium soll in Zukunft nur mehr

in den seltensten Fällen verdrängt werden. Dauernd

(perpetuo) und für die ganze Kirche soll dies Inur noch

durch das Namen Jesu- und das Dreifaltigkeitsfest ge-
schehen.

2. Die Oktaven bilden ein Hindernis für die regel-
mässige Rezitation des Psalteriums und werden darum
bedeutend reduziert. Nur die Feste I. Klasse werden
künftig ihre Oktaven vollständig beibehalten. Aber auch
diese Oktaven werden insofern modifiziert, als sie ihre
Psalmen dem Psalteriium entnehmen müssen. Nur die
Offizien der privilegierten Oktaven dürfen wie bisher
gebetet werden. Die Oktaven der Feste II. Klasse
werden verschwinden bis auf den Oktavtag, welcher
r i t u s i m p l i c i zu feiern ist.

3. So oft die Brevierlesungen der Scrip-
tura occurrens zu entnehmen sind, haben darauf
die Responsorien de Tempore zu folgen. Das gilt auch

von den Festoffizien.
4. Nur die Feste I. und II. Klasse 'sollen für-

derhin transferiert Werden, gleichviel ob es sich um
occurrentia accidentalis oder perpétua handelt. Die Feste
mit niedrigerem Ritus werden nur noch kommemoriert.
Dadurch fällt die Hauptsch[vvierigkeit bei der Fixierung

des Patrozijniums und seiner Oktav dahin, und wird
fiarurn gerade dilese Neuerung von allen Seelsorgs-
geistlichen auf das lebhafteste begrüsst und als Wohltat
empfunden werden.

Der Erlass des Hl. Vaters! wird weiter ausgeführt
un!d auf die Einzelfälle angejw!endet in einem Dekret
der Ritenkongregation vorn 28. Oktober und erhalt bin-
den de Kraft mit dem 1. Januar 1915.

Der Inhalt des genannten Dekretes der Ritenkon-
gregation wird den Lesern der „Kirchen-Zeitung" in
der nächsten Nummer zur Kenntnis gebracht werden.

J. M.

Zur Solothurner Kirchenfrage.
Durch Beschluss vom 16. Oktober 1913 richtete die

römisch-katholische Kirchgemeinde Solothurn an die
Einwohnergemeinde Solothurn eine Eingabe, die wir im
Folgenden publizieren. Ihr Zweck ist, die seit Jahrzehnten
•schwebende Kirchenfrage, besonders bezüglich St. Urs
und Viktor, einer endlichen Lösung zuzuführen.

Um einer Verständigung die Wege zu ebnen, trat
der Kirchgemeinderat der römisch-katholischen Kirch-
gemeinde Solothurn mit einem Schriftchen an die Oeffent-
lichkeit: „Ein Wort zur Verständigung in der Kirchen-
frage der Stadt Solothurn". Es wird da überzeugend
dargetan, dass die Einwohnergemeinde keinen Anspruch
auf das Eigentum von St. Urs erheben kann. Durch
die „Aussteuerungsurkunde für die Stadt
Solothurn" vom 7. Herbstmonat 1803 wurde das da-

malige Besitztum der Stadt Solothurn vom Ver-
mögen des Kantons endgültig ausgeschieden. In
dieser Urkunde wird nun aber ausdrücklich' be-

merkt, dass „das Stift zu St. Ursen seiner
Natur nach niemals zum Gemeindegut
werden kann". — So führte auch' die Stadt-
gemeinde den sogenannten Stiftsprozess in den

siebziger Jahren „Namens der katholischen Pfarrei
Solothurn" und forderte für letztere die Pfarrkirche
St. Urs und Viktor heraus. Dies ist nun 'aber ein Be-

weis, dass die Stadtgemeinde sich; damals gleichfalls nicht
als Eigentümerin von St. Urs betrachtete, sonst hätte
sie die Kirche für sich selbst beansprucht. — Auch der
Staat Solothurn hat ein Eigentumsrecht auf St. Urs nicht
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geltend gemacht, sondern ausdrücklich' erklärt, dass das

Kirchengebäude „Eigentum der k at hol. Pfar-
rei" sei, welche Erklärung in den b u n d e s g e r i c h t -

liehen Urteilserwägungen als Tatsache ange-
führt wird, die den Streit über die Eigentumsrechte auf
St. Urs erledigte.

Die römisch-katholische Kirchgemeinde Solothurn
tritt nun in ihrer Eingäbe an die Einwohnergemeinde
als Rèchtsnachfolgerin der früheren „katholischen Pfar-
rei" auf und macht als solche das Eigentumsrecht Tan

der St. Ursenkirche für sich geltend. Vom Standpunkte
des Solothurner Staatskirchenrechtes und des schweize-
rischen Staatsrechtes überhaupt wird man diesen An-
spruch nur billig finden müssen. Er wird zwar 'der

Kirchgemeinde teuer genug zu stehen kommen, wie lhan

aus ihrem freiwilligen Anerbieten sieht. Sie geht in

der Nachgiebigkeit bis zur Grenze des Möglichen und
ist bereit, „fast erdrückende Opfer" auf sich' zu nehmen.
Ob der „Wengigeist" obsiegen wird? Wir wollen es

hoffen. Schon öfters ist er zwar vergebens beschworen
worden.

Wir verzichten darauf, den VerständigungsVorschlag
der Kirdhgemeinde im Lichte kirchenrechtlicher Grund-
sätze zu beurteilen. Es sei nur darauf hingewiesen, .däss

St. Urs auch der Charakter einer selbständigen jurfsti-
sCh'en Persönlichkeit zugesprochen werden könnte. Es

wäre dies vielleicht auch ein Weg zur Verständigung
und praktisch wie juristisch nicht der ungangbarste.
Aber auf eine andere Seite der Frage
möchten W i r ausführlicher hinweisen, 'de

St. Urs ist nicht nur Solothurner Pfarrkirche, son-
dem auch' Kathedrale der Diözese Baëel.
Und Solothurn ist D i ö z e s a n s t a n d. Als' solcher
übt es Rechte aus. Es kann aber die daraus' sich er-
gebenden Pflichten als Rechtsstaat nicht abweisen. Die
Rechte Soloth'urns als Diözesanstand basieren auf der
Uebereinkunft vom 26. März 1828 zwischen den Diöze-
sanständen und dem apostolischen Internuntius, oder,
wenn man lieber ein Dokument haben will, wo 'jeder
kirchliche Kontrahent fehlt und nur Staatshoheiten pak-
tierten, auf dem Langenfhal-Luzerner Gesamtvertrag vom
28. März 1828. Diese Verträge überbinden dem Kanton
Solothurn resp. seiner Regierung die Pflicht, das Kir-
chengebäude von St. Urs und Viktor zu unterhalten.
So sagt § 31 des Langenthal-Luzerner Vertrages.: „Die
Regierung von Solothurn gewährleistet den Unterhalt
des Kirchengebäudes zu St. Urs und Viktor".
Ebenso* wird in Art. IL des Vertrages vom 26.

März 1828 verfügt: „Für den Unterhalt der Domkirche
(wird durch Dazwischenkunft der Regierung von

Solothurn gesorgt werden" und die auf diesem Ueber-
einkommen beruhende Bulle „Inter praeeipua" vom 7.

Mai 1828 sagt wieder: „Solodorense Gubernium sumptus
praebebit ad tuitionem Ecclesiae cafhedralis neces-

sarios": „die Solothurner Regierung wird die zum Unter-
halt der Kathedralkirche notwendigen Auslagen be-

streiten".

Abgesehen von allen Eigentumsfragen
ist also die Regierung des Kantons Solo-
thurn für die Renovation oder vielmehr fiir

den Zerfall der St. Ursenkathedrale recht-
lieh haftbar. Es kann den andern Diöze-
sanständen nicht gleichgültig sein, ob
der von ihnen anerkannte Diözesänbischof
in einer K a t he d r a 1 k i r ch e funktionieren
muss, deren Benutzung ihm rechtlich zu-
g es i c h er t i s t, die er aber nach dein Gut-
achten von Fachmännern nicht besuchen
kann ohne „eine Gefahr" für seine person-
liehe Sicherheit. Kommt also die römisch-katho-
lische Kirchgemeinde Solothurn mit ihrer Eingabe nicht
zum Ziele, so stehen noch andere Rechtswege offen, um
Staatsverträge zu w'ahren und eines der schönsten Bau-
werke unseres Sch'wieizerlandes vor dem langsamen aber
sicheren Ruine zu retten. V. v. E.

* *
*

Eingabe der römisch-katholischen Kirch-
gemeinde an die Einwohnergemeinde

Solothurn.
Schon seit Jahren macht sich die Notwendigkeit gel-

tend, die St. Ursenkirche einer durchgreifenden Rénova-
tion zu unterziehen. Es ist dies eine allgemein Zugestan-
dene Tatsache. Das städtische Bauamt hat sich schon im

Jahre ,1907 in diesem Sinne geäussert und dessen Gut-
achten fand seine volle Bestätigung durch eine im Auf-
trag der tit. Einwohnergemeinderats-Kommission im
Jahre 1909 vorgenommene, fachmännische Untersuchung
der Herren Architekten Indermühle in Bern und Hardeg-
ger in St. ;Gallen. Die zur Durchführung der Rénova-
tion benötigten Aufwendungen sind durch dieselben auf
Fr. 169,432 beziffert worden.

Dass trotz der allgemein zugegebenen Dringlichkeit
der Renovation, dieselbe bis heute noch nicht in Angriff
genommen wurde, hat seinen Grund darin, dass über
das Eigentumsrecht an der St. Ursenkirche zwischen der

Einwohnergemeinde und der römisch-katholischen Kirch-
gemeinde Solothurn leider immer noch ein Streit ob-
waltet. Es liegt auf cler Hand, dass nur derjenige die
bedeutende finanzielle Last der Kirchenrenovation über-
nehmen will, der als unbestrittener Eigentümer der St.

Ursenkirche anerkannt ist.
Die römisch-katholische Kirchgemeinde Solothurn hat

Ihnen schon in einer Rechtsschrift („Memorial") vom
Jahre 1910 und letztes Frühjahr abermals durch „Eiif
Wort zur Verständigung in der Kirchenfrage der Stadt
Solothurn" ihre Eigentumsansprüche an der St. Ursen-
kirche klargelegt. Dieselben sind so gut begründet, dass

die römisch-katholische Kirchgemeinde die Eigentums-
frage mit vollem Vertrauen dem richterlichen Entscheide
überlassen dürfte.

Was sie indessen veranlasst, den Weg eines fried-
liehen Abkommens zu wählen, ist zunächst die Absicht,
einen langwierigen Prozess zu vermeiden, der für beide
Teile mit bedeutenden Opfern ynd Unannehmlichkeiten
verbunden wäre. Sodann aber bestimmte sie zu diesem

Vorgehen hauptsächlich
t//c Dr/«g//cMe// <7er r/er S/. Ursen/ri/r/ze.

Ein Prozess würde die Renovation wieder um Jahre
hinaus verschieben. Nach dem durch die tit. Einwohner-



gemcinderats-Kommission eingeholten Outachten vom

Jahre 1909 bildeten schon damals verschiedene Risse und

Lockerungen der Stuckverzierungen „für die Kirchen-

besucher eine Gefahr". Da diese sich im Laufe der Jahr|e

naturgemäss noch vergrössert, sieht sich die römisch-

katholische Kirchgemeinde genötigt, zur Sicherheit der

Kirch en besuch er auf eine möglichst rasche Inangriffnahme
und Durchführung der Renovation zu dringen und sie

muss heute schon jede Verantwortlichkeit für Unglücks-
fälle ablehnen, welche sich durch die bis jetzt gegen
ihren Willen eingetretene Verzögerung der Renovation

ereignen sollten. — Sodann ist im Oemeinderat wieder-
holt darauf aufmerksam gemacht worden, dass auch das

Bauwerk selbst seit dem Eingang des Gutachtens Inder-

mühle-Hardegger unter dem Einfluss der Witterung noch

mehr gelitten hat, so dass ein weiteres Zuwarten einen

heute unberechenbaren, wachsenden Schaden bedeutet.

Schon an der Sitzung der Einigungskonferenz vom
23. Januar 1911 wurde von Vertretern der Einwohner-

gemeinde erklärt, diese könne unter Vorbehalt einer Finan-

ziehen Auseinandersetzung auf den Eigenturnsanspruch
an der St. Ursenkirche verzichten und die Vertreter der

römisch-katholischen Kirchgemeinde seien eingeladen,
ihre Vorschläge einzureichen. Der Kirchgemeinderat der

römisch-katholischen Kirchgemeinde hat denn auch mit
Schreiben vom 24. März 1911 die Anberaumung einer

neuen Sitzung zur Einbringung seiner Vorschläge nachr

gesucht. Diesem Begehren ist jedoch nie Folge gegeben
worden.

Daraus muss geschlossen 'werden, dass die Einigungs-
kommission tatsächlich nicht mehr existiert. Anderseits ist
anzunehmen, dass bei richtiger Kenntnis und Würdigung
der Sachlage jedermann mit uns darin einig geht, die
Renovation sei so rasch als möglich an die Hand
zu nehmen. Deshalb hat die römisch-katholische Kirch-
gemeinde Solothurn in ihrer ausserordentlichen Versamm-

lung vom 16. Okt. 1913 einstimmig beschlossen, noch

einen letzten Versuch' zu einer friedlichen und zugleich

möglichst raschen Lösung der obwaltenden Streit-
fiage zu unternehmen und zu diesem Zwecke ihre £/«/-

in nachstehender, verbindlicher Offerte
dem tit. Einwohnergemeinderat zu handen der Einwoh-
riergemeinde einzureichen.

I. Die römisch-katholische Kirchgemeinde Solothurn,
Solothurn, als Rechtsnachfolgerin der früheren katholi-
sehen Pfarrei Solothurn, gibt für den Fall, dass sie in
das alleinige und unbestrittene Eigentum an der St. Ur-
senkirche gelangt, vorbehältlich einer Auseinandersetzung
mit der christkatholischen Kirchgemeinde Solothurn, der
tit. Einwohnergemeinde Solothurn folgende Erklärun-
gen ab:
1. Sie verpflichtet sich, die St. Ursenkirche im Sinne des

Gutachtens der Herren Indermühle und Hardegger
vom 4. Dezember 1909 einer gründlichen Renovation
zu unterwerfen, die unter heutigen Verhältnissen ei-

nen Kostenaufwand von mindestens Fr. 200,000 er-
fordern wird.

2. Sie verpflichtet sich, die St. Ursenkirche in der Folge
so zu unterhalten, dass das Bauwerk fürderhin in gu-
tem Zustande erhalten bleibt.

3. Sie verpflichtet sich, der Einwohnergemeinde Solo-

thurn deren bisherige Aufwendungen für die St. Ur-
senkirche an Baukosten, Versicherungsprämien etc. ab-

züglich der eigenen jährlichen Beiträge an den bau-

liehen Unterhalt der Kirche sowie des Zitisabflusses aus

dem Chorbaufonds zuri'ickzubezahlen mit Fr. 42,000.
4. Sie erklärt sich damit einverstanden, dass der Turm

wie bisher von der Einwohnergemeinde als Hoch-
wacht benützt wird und dass das Geläute bei Beerdi-

gungen und bei allgemeinen, öffentlichen Anlässen

wie bisher Verwendung findet.
5. Sie erklärt sich einverstanden, dass die St. Ursenstiege

und der ehemalige Friedhof als öffentlicher Durchgang
wie bisher benützt werden; doch darf durch diese Be-

nützung der Würde des Gotteshauses kein Eintrag ge-
schehen und der Gottesdienst in keiner Weise gestört
j,v erden.

II. Die Auseinandersetzung zwischen der römisch-
katholischen und der christkatholischen Kirchgemeinde
Solpthurn in Bezug auf die aus diesem Vertrag sich

ergebenden Rechte und Pflichten wird den beiden Kirch-
gemeinden überlassen.

III. Die Einwbhnergemeinde Solothurn anerkennt die
römisch-katholische Kirchgemeinde Solothurn als Eigen-
tiimerin der St. Ursenkirche und deren Umschwung
(Grundbuch Solothurn Nr. 485). Sie gibt ausserdem

der römisch-katholischen Kirchgemeinde Solothurn fol-
gende Erklärungen ab:
1. Sie verpflichtet sich, ihr den Chorbaufonds per Fr.

5660 (vergl. Bundesgerichts-Urteil vom 11. und 14.

Juli 1883 Dispositiv 4a) und den Orgelfonds per Fr.
6013.74 — Wert 31. Dezember 1912 — (Orgelvertrag
vom 31. August und 21. September 1895, Ziff. 2),

aushinzugeben.
2. Sie verpflichtet sich', der römisch-katholischen Kirch'ge-

meinde als Beitrag an den Unterhalt des Turmes und
des Geläutes einen jährlichen Beitrag von Fr. 300 zu
leisten.

3. Sie liefert, wie bisher, unentgeltlich das Wasser zur
Speisung der beiden Brunnen bei der Stiege, des

Brunnens in der Sakristei und eines solchen im Schiff
der Kirche.

4. Sie übernimmt wie bis anhin, die unentgeltliche, re-

gelmässige Reinigung der St. Ursenstiege und des ehe-

maligen Friedhofes.
In andern Städten, in denen man die Kirchen-

frage auf friedlichem Wege löste, haben die Einwbhner-
gemeinden, trotzdem sie anerkannte Eigentümer der
Kirchen waren, dieselben den Kirchgemeinden nicht bloss

unentgeltlich überlassen, sondern ihnen noch einen Bau-
fonds aushingegeben oder den Unterhält ganz oder teil-
weise beibehalten (z. B. Basel und Bern). Im Ver-
gleich damit ist obige Offerte, welche an die Einwohner-
gemeinde keinerlei Anforderungen stellt, für diese sehr
vorteilhaft und nebstdem bleibt die St. Ursenkirche nach
wie vor für die gesamte Einwohnerschaft Gegenstand
künstlerischen Genusses.

Die römisch-katholische Kirchgemeinde spricht daher
die bestimmte Erwartung aus, dass die tit. Einwohner-
gemeinde die bezüglichen Unterhandlungen mit ihr noch
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im Laufe dieses Jahres eröffnen und also fördern werde,
dass die römisch-katholische Kirchgemeinde bis längstens
im Mai 1914 die Renovation der St. Ursenkirche be-

schliessen kann. Sollte bis zum' letztgenannten Zeitpunkt
die Lösung der obschvVebenden Frage noch nicht in

einem Stadium angelangt sein, das der römisch-katho-
lischen Kirchgemeinde die Anhandnahme der Kirchen-
renovation ermöglicht, so behält sie sich sowohl im In-
teresse der Erhaltung des Bauwerkes, als auch zum
Schutze der Kirchenbesucher, weitere, ihr gut scheinende
Schritte vor. Damit würde obige Offerte zurückgezogen
und als dahingefallen erklärt.

Da es sich indessen um die Beilegung eines Konflik-
tes handelt, der schon seit Jahren als Hemmnis einer

gedeihlichen Entwicklung mancher Zweige des öffent-
liehen Lebens schwer empfunden wird; da ferner diese

Angelegenheit keine weitere Verzögerung erfahren darf,
durch die das schönste Bauwerk der Stadt einem un-
rühmlichen Zerfall preisgegeben und das Leben zahl-
reicher Kirchenbesucher ernsten Gefahren ausgesetzt
wird, und weil endlich der vorgeschlagene Weg eines

friedlichen Abkommens für die Einwohnergemeinde eine

finanzielle Entlastung bedeutet, so hofft die römisch-
katholische Kirchgemeinde darauf rechnen zu dürfen, dass

die tit. Einwohnergemeinde die vorstehende Offerte,im
eigensten Interesse akzeptieren und damit das Ihrige
beitragen werde zur endlichen Lösung der Kirchenfräge
der Stadt Solothürn.

Hochachtungsvoll

Solothürn, den 17. Oktober 1913.

AO/Wrti' her rüTh/scA-Äfih/w/fscAe« /(ïrcAgmemhe,
Der Präsident:

F. S c h w e n d i m a n n, Pfarrer.
f Der Aktuar:

Hans Reinhardt, Oberrichter.

Schöllenen!
Schöllenen

Stille Leben Jesu Betrachtungen.
(Fortsetzung)

Das Bild Schweitzers verhüllt aber mehr die gol-
dene Spitze der feinsten Fragestellung, als dass es sie
enthüllt.

Schweitzer fühlt sich am Schlüsse seines radikalen
Buches zu einem gewissen versöhnenden Worte gegen-
übet dem Glauben gedrängt. (S. 641 ff.)

Es erinnerte mich an Goethes Gespräch mit Ecker-

mann über die Evangelien vom 11. März 1832. (Insel-
Verlag, Ausgabe II, 336—345.) Schweitzer hätte vorher
von der Gemeinschaft Jesu mit der Menschheit geredet.
(S. 641.) Dann folgt das Gleichnis.

„ Daraus — [aus der erlebten Gemeinschaft
mit Jesus nämlich] — wird offenbar, auf welchem Wege
die freie und die gebundene Religiosität, die jetzt neben-

einander gehen, sich zur Einheit zusammenfinden wer-
den. Die falschen Kompromisse nützen nichts. Alle
Konzessionen, in denen die freiheitliche Auffassung der

gebundenen entgegenzukommen sucht, können nur den

Erfolg haben, dass sie sich in Unklarheiten und Inkon-

Sequenzen schwächt. Die Unterschiede liegen in dem'

beiderseits vorausgesetzten Vorstellungsmaterial. Alle
Verständigungsversuche auf diesem Gebiete sind aus-
sichtslos. Sie machen sich nicht so stark bemerkbar,
weil es an elementarer und lebendiger Religiosität fehlt.
Zwei dünne Wasseradern winden sich nebeneinander
durch das Geröll und den Kies eines grossen Strom-
bettes. Es hilft nichts, dass man hie und da die Massen,
die zwischen ihnen aufgetürmt sind, aus dem Wege
zu räumen sucht, damit sie in einem Bette dahin fliessen.
Aber wenn die Wasser steigen und das Geröll über-
fluten, finden sie sich von selbst zusammen. So werden
die gebundene unci die freie Religiosität zueinander-
kommen, wenn das Wollen und Hoffen des Reiches Got-
tes und die Gemeinschaft des Geistes Christi in ihnen
wieder etwas Elementares und Gewaltiges wird und
sie dadurch im Wesen der Weltanschauung und der Reli-
gion sich einander so nähern, dass die Unterschiede
des Vorstellungsmaterials zwar bestehen bleiben, aber
darin untergehen, wie das Geröll des Strombettes von
den steigenden Fluten bedeckt wird und zuletzt nur
noch aus der Tiefe heraufscheint." (A. Schweitzer:
Geschichte der Leben Jesu-Forschung S. 641, 642.)

Schweitzer möge sich einmal in die katholische L'eben

Jesu-Literatur vertiefen, nicht bloss rasch sie anführen,
wenigstens soweit als er sich mit Katharina Emmerich
befasst hat. Er überblicke einmal die katholischen Zu-
sammenhänge von Ignatius bis Cornelius' a Lapide und

Maldonat, von da bis Hug, Sch'egg, Schanz, Cornely,
Franzellin, Grimm, P. Hilarin. Schweitzer vergleiche das

Jesusleben und die Jesus-Mystik in der katholischen Li-
turgie, an den Festen und Sakramentstagen, in den Exer-
zitien und Missionen, in Wen Heiligenleben. Er muss dann
auch als Gegner etwas Elementares, Gewaltiges in der

gläubigen Jesusbew'egung entdecken. — Ein Gesamt-
blick auf den ganzen, einzig dastehenden Christuskampf
der Kirche und das christliche Glaubensleben vom

Johannesevangelium bis zu Pius X. vollendet den Erwieis.
Das Bild der Reuss, wie sie sich durch die Riesen-
schlucht der Schöllenen über ungeheure Hindernisse den

Weg bahnt, siegesfroh dem Ziele zurauschend, drängte
sich mir neuerdings als Vergleich auf.

Je schärfer nun und rückhaltloser und folgerichtiger
die freisinnige Leben Jesu-Forschung das geschichtliche
Jesusbild sucht und erfasst, je mehr sie selbst die über-

wältigende und einzige Grösse Christi zu erkennen und
fühlen beginnt, urn so mehr Verständnis wird ihr auch

von Seite der gläubigen Leben Jesu-Betrachtung ent-

gegengebracht. Es geschieht das in viel höherem Grade,
als jene Kreise ahnen.

Verständnis! ja, im edeln Sinne des Wortes.
Ein gewisses sich' Hineindenken in die Gedanken-

wege der Fernesteh'enden
Ein gewissenhaftes, wissenschaftlich nüchternes,

untersuchendes Nachgehen auf alle ihre Pfade

Eine gerechteste Kritik!
Ja, das alles. Es gibt auch für uns auf diesem Ge-

biete manches zu lernen. '

Aber auch die freisinnige Kritik sollte das gegenüber
der gläubigen Leben Jesu-Forschung tun.
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Auf diesem Wege ist sie weit, weit zurück-
geblieben. — Gerade Schweitzer hat, auch selbst von
seinem Standpunkte aus, seine Pflicht noch lange nicht
erfüllt.

Mit ein paar Redensarten von gebundener Wissen-
schaft über positive Grossleistungen hinweggehen, ist

ungerecht.
1st nicht Schweitzer selber gezwungen, immer wie-

der vom modernen Dogma zu reden?
Und nun die Ueberflutung der freisinnigen und

gläubigen Wasserräder durch ein drittes „Elementares
und Gewaltiges"?

Schweitzer darf mitten in seinem anschaulichen
Bilde das eigene Wort nicht vergessen: Die falschen

^Kompromisse nützen nichts. (S. 641.)
Es entscheidet im tiefsten Grunde nur der geschieht-

liehe Christus. Denn jedes echte, auch das tiefinner-
Iichste Erfassen und Erleben Christi gründet doch
in ihm.

Der geschichtliche Christus allein vermag — um
wieder die Worte Schweitzers zu wählen — der von
ihm ausflutenden Bewegung etwas Elementares, Gewal-
tiges zu geben.

Ist aber die Christusbewegung eine Gewalt, die

nicht aus dem geschichtlichen Jesus Christus selbst
ihre unversiegliche Quellkraft schöpft, ist sie etwas ganz
neu Hinzugekommenes, nur persönlich aus vielen spä-
ten Menschen Geborenes, etwas eigentlich Christo Frem-
des, das nur durch Kunst und Deutung und Herkommen
noch Christi Namen trägt — dann wäre es viel eh'r-i

lieber, sich mit David Strauss der späteren Tage die
Frage zu stellen: Sind wir noch Christen? und
sie mit einem Offenen, unverblümten Nein zu beant-
woi ten.

„Die falschen Kompromisse nützen nichts."
Wir stehen vor dem furchtbarsten Entweder —

Oder der ganzen Weltgeschichte. A. M.
(Schluß folgt.)

Die Religionsdelikte vor dem Bundesgericht
und im eidgenössischen Strafgesetzbuch.

Bekanntlich hat das Bundesgericht in letzter Zeit
ein Strafurteil des Kantonsgerichts von Schwyz, das eine
unflätige, öffentliche Beschimpfung des kathol. Glau-
hens mit einer Gefängnishaft von 4 Monaten ahndete,
bezüglich des Strafmasses' kassiert. In der Motivierung
des Entscheides wird u. a. der Grundsatz ausgesprochen,
die strafrechtliche Verfolgung von Religionsvergehen
könne nur den Schutz des subjektiven religiösen Empfin-
dens nicht aber darüber hinaus die Sühne für das Reli-
gionsvefgehen als solches bezwecken. Die unverhältnis-
massig schwere Bestrafung irn vorliegenden Falle sei
eine Verletzung der Glaubens- und Gewissensfreiheit.

Diese Begründung des bundesgerichtlichen Urteils
'st ein Prachtsexemplar liberaler Weltanschauung, die
den Menschen selbst zum Gotte macht und keine objek-
tive religiöse Wahrheit kennt. Nach ihr wäre aber nicht
nur das Urteil des Sclh'wiyzergerichts eine Verletzung!
der Glaubens- und Gewissensfreiheit, sondern auch die

Anfangsw'orte der Bundesverfassung selbst: „Im Namen
des allmächtigen Gottes!". Mögen also die Epigonen
diese Anfangswörte gleich' auch streichen oder als NB.
hinzusetzen : „als subjektives Empfinden aufzufassen".

Die Expertenkommission für das eidgenössische
Strafgesetzbuch', die kürzlich' in Siders tagte, hat sich

auf den folgenden Artikel geeinigt, dessen Fassung in
gläubigen Kreisen mit Genugtuung begriisst werden
wird :

„Wer öffentlich und in gemeiner Weise die Ueber-

Zeugungen anderer in Glaubenssachen oder Gegenstände
religiöser Verehrung beschimpft oder verspottet,

wer eine verfassungsmässig gewährleistete Kulthand-
lung böswillig stört oder öffentlich beschimpft,

wer einen Ort oder Gegenstand, die für einen ver-
fassungsmässig gewährleisteten Kultus oder eine solche

Kulthandlung bestimmt sind, böswillig veruneh'rt,
wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit

Busse bestraft."
Es steht diese Sdhlus'snahme des Bundesgerichts in

wohltuendem Gegensatze zum Urteile des Bundes-

gerichts. V. v. E.

Vorschriften der S, Congr. Consistoralis für
den Unterricht der Kirchengeschichte und
Patrologie an den italienischen Seminarien.

Die Acta Apostolicae Sedis (Nr. 16 vom 28. Okt.
1913) bringen ein Kreisschreiben der Konsistorial-
kongregation an den Episkopat Italiens in italienischer
Sprache. Es enthält Vorschriften für den Unterricht der
Kirchengeschichte und der Patrologie, die zunächst und

unmittelbar die italienischen Seminarien betreffen. „Diese
Kanteten, welche der Hl. Vater anwendet" (Schluss des

Schreibens), sind jedoch durch das Verbot der Hand-
bûcher von Kraus und besonders von Funk und Rau-
sehen und seine Begründung von Bedeutung auch' für
die deutsche, theologische Welt. Wir geben die wichtig-
sten Stellen des Dokumentes in deutscher Uebersetzung
wieder:

„Mit Zirkular vom 16. Juli 1912 hat die Konsistorial-
kongregation, infolge der Berichte der Apostolischen
Visitatoren der Seminarien Italiens, den hochwürdigsten
Bischöfen anbefohlen, mit äusserster Sorgfalt solche Lehr-
bûcher auszuwählen, die durch praktische Eignung und
sichere Doktrin sich auszeichnen, diejenigen aber aus-
zuschliessen, die der kirchlichen Erziehung der jungen
Zöglinge des Heiligtums gefährlich werden könnten.

Den hochwürdigsten Bischöfen entging die hervor-
ragende Bedeutung dieser Verfügung nicht. Die Kon-

gregatjon konnte mit Zufriedenheit konstatieren, dass

viele Lehrbücher, die vordem in Gebrauch waren, aber
den Direktiven des hl. Stuhles nicht entsprachen, mit
Festigkeit aus unseren Instituten entfernt worden sind.

Aber nichtsdestoweniger wurde der Uebelstand, auf
den schon von den apostolischen Visitatoren hingewiesen
wurde, keineswegs ganz gehoben und von verschiedenen

Personen, deren Augenmerk durch Tugend und Wissen-

schaft geschärft ist, wurden im Verlauf dieses Jahres



386

der Kongregation einige Schulbücher bezeichnet, die

jetzt noch in den Seminarien gebraucht werden und
doch eine Zensur verdienen, sei es wegen der 'histori-
sehen und theologischen Irrtümer, die sie enthalten, sei

es wegen der gefährlichen Grundsätze, von denen sie
sich leiten lassen und überhaupt durch eine Auffassung
der Wissenschaft, die sich nicht am christlichen und
katholischen Fühlen und an den Lehren des höchsten
Lehrstuhles der Wahrheit, des Stuhles Petri, orientiert.

Wenn diese Handbücher fernerhin in den Händen
der Jugend sich befinden, so könnte schön bei ;ihren
ersten Schritten auf der Bahn der Wissenschaft die Aus-
biidung jenes abwiegenden und eminent katholischen
Urteilsvermögens gefährdet werden, welches den priester-
liehen Geist vor Schwächen und Verirrungen zu schützen

vermag, die h'eutzutags nur allzu häufig auftreten." —
Die Kongregation gibt sodann einige Massregeln

für den Unterricht an den kleinen Seminarien und fährt
fort: „Was ferner die theologischen Lehranstalten an-

belangt, will die Kongregation, dass an den Seminarien
jene Lehrbücher der Kirchengeschichte ausgeschlossen
seien, die die übernatürliche Seite vernachlässigen oder

unberücksichtigt lassen, die doch ein wahres', wesent-
liches, unerlässlich'es Element in den Schicksalen der
Kirche darstellt, ohne welche die Kirche als solche (zu

etwas Unbegrifflichem wird." (Zirk. „Le visite aposto-
liehe".) jUnd da die Handbücher der Kir-
c h e n g e s c h i'c h t e von F. X. Funk und F. X.

Kraus diesen Anforderungen nicht ent-
sprechen, so verbietet die Kongregation
ihren Gebrauch in den Seminarien.

„Die Kongregation empfiehlt ferner eine grosse Um-
sieht in der Auswähl der Lehrbücher der Patrologie. Es

ist bekannt, wie die rationalistische Kritik sich abmüht
und versucht hat, das autoritäre und ehrwürdige Zeug-
riis der Kirchenväter für den katholischen Glauben zu
zerstören oder es doch Wenigstens abzuschwächen in-
dem sie deren Schriften in bekritelnder Exegese ' ver-
dreht oder, was noch schlimmer ist, die Höhe [Ihrer

Geistesbegabung und den Wert ihrer Wissenschaft her-
untermacht Es ist deshalb ein Gebot der Notwendig-
keit, jenen Werken der Patrologie den Eingang in (die

Seminarien zu verschliessen, die in den jiingen Seelen
die grosse Meinung, welche die Kirche von ihren Vätern
hegt, verdunkeln könnten und nur jene zu wählen, ,welche

zwar der modernen Kultur Rechnung tragen, aber nicht
von den sicheren Richtlinien der katholischen Theologie
sich entfernen. Diese Vorzüge weist das Hand-
buch der Patrologie von Rauschen nicht
auf. Vielmehr wird in ihm die Lehre der (Väter selbst

bezüglich der Fundamentaldogmen des Christentums
öfters im Gegensatz zur objektiven Wahrheit und dem

kirchlichen Geiste dargestellt. Es werden deshalb die

hochwürdigsten Bishöfe bestrebt sein, dasselbe gänzlich
aus ihren Seminarien zu entfernen."

„Indem der Hl. Vater diese Kautelen anwendet,
vertraut er, dass im hl. Bezirk der Seminarien üur solche
Werke sich vorfinden, die mit der Lehre und dem Geist
der Kirche in Einklang stehen. Es ist die^ unbedingt
notwendig, soll anders der literarische und Wissenschaft-

liehe Unterricht der zukünftigen Diener des Heiligtums
ihrer vollkommenen geistlichen Ausbildung nicht hinder-
lieh sein, sondern sie vielmehr fördern." V. v. E,

Kirchen-Chronik.
ß/s/«/7z ßösA «/zh Z.«gfl/zo.

Am 5. November ist S. Gnaden Bischof Dr. Jakobus
Stammler von seiner Romreise wohlbehalten zurück-
gekehrt und überbrachte dem Professoren-Kollegium und
Seminar den Segen des Hl. Vaters, der in ^verjüngter
Kraft seines hohen Amtes wältet.

Eine wertvolle Diskussion über
d i e r e c h 11 i ch.e S't el 1 u n g d er Klöster. (Schluss.)
Der Redner entwarf ein lebensvolles Bild der révolu-
tionären Dreissigerjahre und ihher Verfolgung der Klö-
ster und kam sodann auf den Jesuitenartikel und idie

Bundesverfassungen von 1848 und 1874 und ihre Je-
suiten- und Klosterartikel zu sprechen. In kräftigen
Worten und in überzeugender Beweisführung wies er
sie als gehässige Kulturkampfgesetze zurück. Das Re-

ferat würde mit reichem Beifall belohnt.
Die Diskussion wurde in erster Linie von HHrn.

Stiftspropst Dr. Segesser benutzt. Er wies nach', dass

die französische Revolution der eigentliche Nährboden
des Hasses gegen die Klöster war. Vergessen wir'nie,
dass die sogenannten Kliosterartikel in der Bundesver-

fassung uns gegenüber ein Unrecht sind. — HHr. Dr.

Viktor v. Ernst,, Professor des kanonischen Rechtes,
hob hervor, dass die Kulturkampfartikel sich gegen die
Katholiken im allgemeinen wenden. Der Radikalismus
schaut unsere katholischen Orden als staatsgefährlich' an.
Kehren wir den Spiess um Aus dem Liberalismus (selbst
wächst die Staatsgefahr heraus: der Sozialismus, der
schrankenlose Subjektivismus. — Herr Dr. Korner wies
an Hand typischer Beispiele nach, dass' die Klöster auch
heute zeitgemäss sind. — Der Vorsitzende scihloss die
Diskussion mit dem Votum des verstorbenen grossen
Führers Dr. Ph. A. Segesser, der den Kampf (gegen die
kirchenfeindlichen Organisationen (Freimaurerei) ver-
langte und richtete an die Versammlung den wärmen
Appell, unentwegt für unsere Sache zu kämpfen und
zu Wirken. —

Rezensionen.
Das Schweigen' Christi. Roman aus dem

13. Jahrhundert von Anna Freiin von Krane. Verlag
von J. P. Bachem, Köln a. Rh. Preis geb. M. 6.—•.
Dieser neue Roman ist ein vornehmes, edles Werk und
gibt ein ergreifendes und wahrheitsgetreues Bild des
Mittelalters mit all seinen Tugenden und Fehlern. Das
Zeitkolorit ist musterhaft getroffen. Der herrliche Stoff,
die stilistisch bewundernswerte Darstellungsweise, die
feine psychologische Ausführung — alles wirkt zusammen,
um in uns den grössten Eindruck hervorzurufen. Ge-
stalten, wie die harte, beinahe unheimliche Isentrud, die
alles opfert, um ihren Rachedurst zu stillen, aber auch
zu den grössten Opfern bereit ist, nachdem sie ihr Un-
recht eingesehen und das heiligmässige, minnigliche Kind,
Uselin, welches ruhig den Scheiterhaufen besteigt, damit
seine Todfeindin nicht im ewigen Feuer brenne, kurzum,
was uns da alles erzählt wird, „von tiefem Fall, von
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tieferem ûotterbarmen, von heil'ger Minne, die der Tod
nicht löschet", dies wird nicht so schnell unserem Oe-
dächtnis entschwinden. Der Roman kann allen, die in
stillen Stunden Gewinn aus ihrer Lektüre schöpfen wol-
len, empfohlen werden. P. H.

Kirchenlied.
Guido Maria Dreves: Die Kirche der Latei-

nerin ihren Liedern. — Kempten und München.
Kösel'sche Buchhandlung. Fr. 1.25. — Dieser 16. Band
der berühmten, gediegenen Sammlung Kösel bietet in
kaum ?„00 Textseiten einen ausgezeichneten und mehr
als gewöhnlichen Einblick in den Reichtum und die Er-
habenheit der kirchlichen Dichtung. Wenn der Verfasser
sagt: „Eine wissenschaftlichen Anforderungen Rechnung
tragende und genügende Geschichte der lateinischen
Hymnendichtung gab und gibt es aber bis heute nicht",
so ist er diesem bedauernswerten Mangel mit seinem
Werkchen, so weit als es beim Umfange desselben mög-
lieh war, entgegen getreten. — „Kurz und gut, anregend
»ncl zum Studium der herrlichen kirchlichen Dichtkunst
zwingend" — diese Worte dürfte man dem Buche an
die Stirne schreiben. — Schon in der Einleitung gewährt
Dreves eine kurze, doch äusserst fassliche Uebersicht
der kirchlichen Dichtungen oder Dichtungsarten. — In
6 Abteilungen: Die altchristliche Hymnendichtung, die
Zeit der Merowinger, die karolingische Renaissance, das

Frühmittelalter, das Hochmittelalter und das Spätmittel-
alter, bietet er klare Auseinandersetzungen über die
Entfaltung der kirchlichen Dichtkunst und stellt uns die
bedeutendsten Dichterin ihrem Leben, in ihrem Schaffen
Und in ihrer Bedeutung vor Augen.

Corr/g-enr/a.
In der letzten Nummer, erste Seite, zweite Spalte muss statt

»am letzten Innsbruckerkonveniate und am Katholikentage" gelesen
werden „am letzten Innsbruckerkonveniate am Katholikentage". —

ßr/e/Arasfe/j.
SA /« yW. Expositio Sanctissimi folgt in nächster Kr.

Inländische Mission.
Uebertrag : Fr. 42,661.44

a. Ordentliche Beiträge:
Kt. Aargau : Pfarrei Sarmenstorf 73.40 ; Ittenthal

20; Menziken-Reinach 10; Friclc 122; Wittnau
126; Baden 500; Eiken I. Rate 80 „ 931.40

Kt. Appenzell A.-Rh. : Pfarrei Urnäsch „ 55.=
Kt. Bern : Legat von Hochw. Pfarrer Bloch in

Bressancourt 100.—
Kt. Luzern : Gabe von G. K. u. Schw. i. M. 20 ;

Gabe von Ungenannt in Buttisholz 100 ; Pfarrei
Ballwil 50; „ 170.—

Kt Nidwaiden : Pfarrei Buochs 205 ; Gabe von
Ungenannt durch P1H. P. Joseph Moos in
Nieder-Rickenbach 50 „ 255.—

Kt. Schwyz : Pfarrei Wangen, Kirchenopfer 73,
Freiwillige Gaben 13 ; Unteriberg 65 ; Filiale
Studen 12 ; Feusisberg 85 „ 248.—

Kt. St. Gallon : Ungenannt in Benken 200 ; durch
die bischöfliche Kanzlei à conto Beiträge aus
dem Bistum St. Gallen 3000; Gabe von HR.
P. B. Nov. O. C. in St. Gallen 100 „ 3,300.—

Kt. Thurgau : Pfarrei Ermattingen „ 25.—
Kt Zürich : Pfarrei Oerlikon 100 ; Riiti-Diirnten 92 „ 192.—

Total Fr. 47,937.84

b. Ausserordentliche Beiträge:
Uebertrag Fr. 26,033.80

Kt. Zug : Vergabung von Ungenannt im Kanton
Zug mit Nutzniessungsvorbehalt 5,504.—

Total Fr. 31,537.80

:Zug, den 3. November 1913.

Der prov. Kassier (Check VII 295): Alb. Hausheer, Pfarr-Resig.

Tarif pr. einspaltige Nonpareille-Zeile oder deren Raum:
Ganzjährige Inserate ; 10 Cts. I Vierteljähr. Inserate*: 15 Cts.
Halb „ «

* : 12 „ Einzelne „ : 20 „
Beziehungsweise 26 mal. | * Beziehungsweise 13 mal.

Inserate Tarif för Reklamen : Fr. 1.— pro Zeile.
Bei bedeutenden Aufträgen Rabatt.

/wsera*eri-.4ntta/«m0 spätestens Z)tensto<7 morgrens.

Fräfel & Co., St.Gallen ®
* kirchliche Kunst

00 empfehlen sich zur Lieferung von solid und
kunstgerecht in ihren eigenen Ateliers gearbeiteten

Paramenten und Fahnen
sowie auch aller kirchlichen

Metallgeräte, Statuen, Teppichen etc.
zu anerkannt billigen Preisen

Ausführliche Kataloge und Ansichtssendungen zu Diensten

Eine schöne Auswahl unserer Kirchenparamente kann stets
in der Buch-, Kunst- und Paramentenhandlung Räber & Cie. in
Luzern besichtigt und zu Originalpreisen bezogen werden.

LUZERN 5 Minuten vom Bahnhof.

Hotel und Restaurant ,,Raben"
gegründet 1667). — Eingang: Kornmarkt 5, Brnndgäsali 3, unt. der Egg 6.

Schöne Räumlichkeiten für Vereins- und Hochzeitsanlässe. Zentral-
hoizung, elektrisches Licht, altluzernische Gaststube, Billard. »Münchener
Kochelbräiu vom Fass. Ausgezeichnete offene Weine. Auch alkoholfreie
Weine. — Katholische Zeitungen in reichster Auswahl. — 50 Betien. Zimmer
von Fr. 2.6» an.

Konsaltieren Sie, bitte, vor jedem Einkauf von

kontrollierten UU1I1WI11 Dil und
unsern reich illustrierten Haupt-Katalog pro 1913 mit
1675 photogr. Abbildungen, gratis u. franko ; er wird Ihnen
die Wahl Ihrer Geschenke in jeder Preislage zum

Vergnügen machen.

E. Lelcht^Mayer & Co., Lnzern,

\mit /nen X
:ura /Ii/

u iiiiiiii m mi i im i mm
Neue homiletische Werke:
H uo nd er, Die Mission auf der Kanzel und

im Verein, I. Bändchen br. Fr. 3.25, geb. Fr. 4.—
II. „ „ „ 3. „ 3.75

(Sammlung von Predigten, Vorträgen und Skizzen
über die kath. Missionen.)

K e p p I e r Die Armenseelenpredigt, br. Fr. 2.50,
geb. Fr. 3.50.

— Homilien und Predigten, br. Fr. 4.—, geb. Fr. 5.—

Lei nz, Glaubensschild und Geistesschwert,
br. Fr. 5.50, geb. Fr. 6.65. (Apologetische Kanzel-
vortrage.)

Mohr, Die Seele im Herrgottswinkel, geb. 2.50,
(Sonntagsbüchlein für schlichte Leute.)

Ried er, Auf Gottes Saatfeld, br. Fr. 5.-, geb.
Fr. 6.25. (Eine Sammlung von Homilien.)

S c h 1 e i n i g e r - Racke, Muster des Predigers,
2 Bände, br. Fr. 15.50, geb. Fr. 18.75.

Streit, Missionspredigten, I. Teil, Die Beruf-
ung der Heiden, br. Fr. 2.—, geb. Fr. 2.75.

Ton ge len, Der Heiland am Oelberg und die
moderne Welt, br. Fr. 1.50, geb. 2.25. (Sechs
Fastenpredigten.)

Tongelen, Das Menschenleben im Lichte
der Passion, br. Fr. 3.—, geb. Fr. 3.75. (Zwei
Zyklen Fastenpredigten nebst je einer Osterpredigt

Zu beziehen durch :

Räber & Cie., Buchhandlung, Luzern.
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I



BURGER-KEHL & Co.
Basel, Bern, Genève, Lausanne, Luzern,
Neuchâtel, St. Gallen, Winterthur, Zürich I.

Schwarze
Kammgarn,

Stoffe: Tuch, Cheviots,
in nur Prima Qualitäten.

Muster gratis und franko.

unsere Weihnachtskrippen
bilden einen anerkannt schönen Kirchenschmuck.

Die Möglichkeit, die Figuren einzeln zu beziehen
und so die Anschaffungskosten auf eine Reihe von
Jahren zu verteilen, macht es auch weniger gut situ-
ierten Kirchen und Kapellen unnötig, minderwertige
Figuren zu beschaffen. Aus einer grossen Reihe von
Zeugnissen veröffentlichen wir nur das folgende:

Die Firma Räber & Cie. in Luzern lieferte für die hiesige Franzis-
kanerkirche eine 80 cm. Krippongruppe, welche auf einem Nebenaltare
plaziert, einen wirklich herrlichen Schmuck der Kirche bildet und alljähr-
lieh von den Pfarrangehörigen gern und oft besucht wird. Sorgfältige Aus-
führung, würdige Darstellung, wirkungsvolle Farbengebung vereinigen sich
zu einer Dekoration, deren Beschaffung wir andern Kirchen nur empfehlen
können.

Luzern, Jan. 1909 A. Meyer, Pfr.

Die Krippenfiguren sind zu haben in den Grössen
von 9, 12, 22, 30, 40, 50, 60, 80 und 100 cm.

Ausführliche Prospekte mit Abbildungen und Preisen
gratis und franko.

Räber & Cie., g, Luzern.

KURER & Ca Wil
Casein Anstalt tur kirchl. Kunst

empfehlen sich für Lieferung
ihrer solid und kunstgerecht in
eigenen Ateliers hergestellten

Paramente
und Fahnen

wie auch aller kirchlichen Ge-
fässe, Metallgeräte etc.

Offerten, Kataloge u. Muster
stehen kostenlos zur Verfügung.

Kelche

Stolen Monstranzen

Pluviale Leuchter

Spitzen Lampen

Teppiche Statuen

Blumen Gemälde

Reparaturen Stationen

Eine schöne Auswahl unserer Kirchenparamente
liegt bei Herrn Anton Achermann, Stiftssakristan in
Luzern zur Besichtigung auf und kann zu unserén Original-
preisen auch dort bezogen werden.

Die

Creöitanstalt in £uzern
empfiehlt

sich für alle Bankgeschäfte unter Zu-
Sicherung coulanter Bedingungen.

mit Ställen
in gediegener Ausführung
für Kirche und Haus zu

billigen Preisen
sind vorrätig bei

Rnton Rchermann,
Stiftssakristan,

Kirchenartikel - Handlung
Luzern.

HIesswein
stets prima Qualitäten

J, Fuchs -Weiss, Zug
beeidigter Messweinlieferant.

Carl Sautier
in Luzern

Kapellplatz lO — Erlacherhof
empfiehlt sich für alle ins Bankfach

einschlagenden Geschäfte.

Sfandesqebetbüdier

3ugendglii(ftl
Das mähre Ehegliicft?

Eberle, Källn & eia, Einsiedel!».

die auch schon in einem Pfarr-
hause gedient hat, sucht Stelle
zu einem Geistlichen oder auch
zu einzelnem Herrn. A. L.

erfahren und tüchtig im Haus-
wesen und Garten, sucht Stelle
bei geistlichem Herrn. Auskunft
erteilt das römisch-katholische
Pfarramt Laufen (Berner Jura).

feöiger jflann
von 40 Jahren, wohl bewandert im
Sigristendienst, sucht ähnliche
Stelle, oder auch als A u s 1 £ u f e r
oder Hausbursche, wo niciit
zu schwere Arbeit zu verrichten ist.
Anmeldung ist erbeten ans kathot.
Pfarramt Altstetten bei Zürich.

ist zu haben bei

Räber & Cie., Luzern.

Marroni Ia.
italienische grosse 5 kg Fr. 1.60,
10 kg Fr. 3.—. Kastanien grüne,
erlesene 5 kg. Fr. 1.05, 10 kg
Fr. 2.— (per Post) 50 kg Fr. 8.—,
100 kg Fr. 15.— (per Bahn) liefert
G. W. Bern, San Vittore,

Graubünden.

Galvanoplastische Werkstatt Freiburg
Einziges Schweizerhaus, welches sich speziell mit dorn

Vergolden und versilbern
von Messgefässen und Kirchenschmuck befasst.

Polieren, Lackieren und Reparaturen.

ARNOLD BUNTSCHU & Cie

ï.smsï scssas

SeGrüder Srüiiicher, luzern
Besteingerichtetes Massgeschäft u. Herrenkleiderfabrik.

Soutanen und Soutanellen von Fr. 40 an
Paletos, Pelerinenmäntel und Havelock von Fr. 35 an
Schlafröcke von Fr. 25 an

Massarbeit unter Garantie tiir feinen Silz bei bescheidenen Preisen.

Grossies Stofflager. Muster und Auswahlsendungen bereitwilligst

<« und anderen kathol.
Zeitungen und Zeit-

mn mi.iiuanuiiu schritten empfohlenen" 3 Bücher sind prompt
zu beziehen durch die

Buch- und Kunsthandlung Räber & Cie., Luzern,

2<


	

